
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/27 91/12/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1991

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/08 Sonstiges allgemeines Dienstrecht und Besoldungsrecht

Norm

BDG 1979 §56 Abs1 impl;

BDG 1979 §56 Abs5 impl;

DP §33 Abs1;

DP §33 Abs2;

DP/Stmk 1974 impl;

LBG Stmk 1974 §2 Abs1;

Rechtssatz

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß aus der zeitlichen sowie funktionellen Belastung eines Beamten als

Geschäftsführer, als gewerberechtliches Aufsichtsorgan bzw als Obmann eines Fremdenverkehrsvereines eine

Behinderung der vollständigen und genauen Erfüllung der dienstlichen Verp ichtung folgt (Hinweis E 29.3.1962,

815/60).
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